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Kultus;  
Datenschutz-Information gemäß Art. 7, 13 und 14 DSGVO 
ID-DatSch-VDV-32-2021 

Bezeichnung und Zweck der Verarbeitung 

Kultus 

Entgegennahme von Erklärungen über den Austritt aus einer religiösen 
Bekenntnisgemeinschaft und Mitteilung über den Austritt an die betreffende 
religiöse Bekenntnisgemeinschaft. 

Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Für die Verarbeitung verantwortlich ist die Stadt Wels, Stadtplatz 1, 4600 Wels, E-
Mail: post.magistrat@wels.gv.at, Tel. +43 7242 235-0.  

Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter derselben Postanschrift oder per 
E-Mail: datenschutz@wels.gv.at 

Rechtsgrundlage(n) 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt gemäß Art 6 Abs 1 lit e 
DSGVO in Verbindung mit dem kaiserlich-österreichischen Gesetz vom 25. Mai 
1868, wodurch die interconfessionellen Verhältnisse der Staatsbürger in den darin 
angegebenen Beziehungen geregelt werden, dem Bundesgesetz über die Rechts-
persönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften und der Verordnung der 
Minister des Cultus und des Innern vom 18. Jänner 1869, betreffend den Vollzug 
der, den Uebertritt von einer Kirche oder Religionsgesellschaft zur anderen, regeln-
den Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Mai 1868, Reichsgesetzblatt Nr. 49. 

Die Bearbeitung und Erledigung der Austrittserklärungen für den politischen Bezirk 
Wels-Land erfolgt gemäß der Verordnung der Oö. Landesregierung betreffend die 
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Übertragung von behördlichen Zuständigkeiten zwischen der Bürgermeisterin bzw. 
dem Bürgermeister der Statutarstadt Wels als Bezirksverwaltungsbehörde und der 
Bezirkshauptmannschaft Wels-Land (Oö. BVB-Übertragungsverordnung Wels/Wels-
Land) in Verbindung mit dem Landesgesetz über die Kooperation zwischen Bezirks-
verwaltungsbehörden in Oberösterreich (Oö. BVB-KG). 

Verarbeitete Datenarten 

Die in der Erklärung über den Austritt aus einer religiösen Bekenntnisgemeinschaft 
bekanntgegebenen personenbezogenen Daten werden durch die Stadt Wels im 
Rahmen der DSGVO automationsunterstützt verarbeitet. Hiervon umfasst sind auch 
der Erklärung beigelegte Unterlagen wie Identitätsnachweis und Taufschein 

Übermittlung Ihrer Daten 

Die von Ihnen in der Erklärung über den Austritt aus einer religiösen Bekenntnisge-
meinschaft bekanntgegebenen personenbezogenen Daten werden an die betreffen-
de religiöse Bekenntnisgemeinschaft übermittelt. 

Zudem ist die Stadt Wels verpflichtet, im Rahmen des gesetzlichen Auftrages 
personenbezogene Daten auf deren Anforderung hin an Gerichte und andere 
Kontrollbehörden zu übermitteln. 

Ihre Daten werden im Auftrag der Stadt Wels durch IT-Dienstleister innerhalb des 
Geltungsbereiches der DSGVO verarbeitet. 

Automatisierte Entscheidungsfindung, Profiling 

Es erfolgt keine automatische Entscheidungsfindung und kein Profiling. 

Dauer der Datenaufbewahrung 

Ihre Daten werden 120 Jahre nach Abschluss des jeweiligen Geschäftsfalles 
gelöscht. 

Ihre Rechte als betroffene Person 

Ihnen stehen im Rahmen der DSGVO die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Widerspruch gegen die Datenverarbeitung und Einschränkung der 
Datenverarbeitung zu. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer 
Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen 
Ansprüche in sonst einer Weise verletzt worden sind, haben Sie die Möglichkeit, 
sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich ist dies die Daten-
schutzbehörde (www.dsb.gv.at). 


